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Erwägungen

E. 1
a) Am 26. Mai 2020 reichte der Kläger beim Friedensrichteramt der Stadt Zürich, Kreise
1+2 (Vorinstanz), ein Schlichtungsgesuch mit einem Streitwert von rund Fr. 260 Mio. ein
(Urk. 1). Mit Verfügung vom 6. Juli 2020 trat die Vo- rinstanz auf die Klage nicht ein;
Kosten wurden nicht erhoben und Parteientschädi- gungen wurden nicht zugesprochen
(Urk. 10 = Urk. 12). b) Gegen diese ihm am 13. Juli 2020 zugestellte (ES bei Urk. 10)
Verfü- gung erhob der Kläger am 24. Juli 2020 (Postaufgabe) fristgerecht Beschwerde und
stellte den Beschwerdeantrag (Urk. 11): "Ich bitte Sie, die oben erwähnte Verfügung
aufzuheben und nach dem Wunsch des Kantons Zürich, den Zahlungsbefehl gerichtlich zu
bearbeiten." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwerde
sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen
verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO).

E. 2
Der Kläger überschreibt seine Beschwerde zwar als "Beschwerde gegen Verfügung vom
17.07.2020 des Friedensrichteramtes Kreis 1, Stadt Zürich" (Urk. 11). Mit der Verfügung
vom 6. Juli 2020 wurde jedoch das vorinstanzliche Verfah- ren abgeschlossen (es existiert
keine spätere Verfügung) und inhaltlich wendet sich der Kläger auch gegen diese
Verfügung. Die Beschwerde ist daher als gegen die Verfügung vom 6. Juli 2020 gerichtet
anzusehen. Wenn sie als Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 17. Juni
2020 (Urk. 7) gemeint gewesen wäre, so hätte auf sie wegen Fristversäumnis (Be-
schwerdefrist 10 Tage; Zustellung vor dem 29. Juni 2020, vgl. Urk. 8) nicht einge- treten
werden können.

E. 3
a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige
Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei bedeutet
Geltendmachung, dass in der Beschwerde konkret dargelegt werden muss, was genau am
angefochtenen Entscheid unrichtig sein

- 3 - soll; was nicht in dieser Weise beanstandet wird, braucht von der Beschwerde- instanz
nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. b) Die Vorinstanz erwog
zusammengefasst, der Kläger habe den Kosten- vorschuss für das Schlichtungsverfahren
auch innert der ihm mit Verfügung vom 17. Juni 2020 angesetzten Nachfrist nicht geleistet,
weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei (Urk. 12 S. 1). c) Der Kläger macht in seiner
Beschwerde zusammengefasst geltend, der Beklagte habe seinem Zahlungsbefehl nicht
nachkommen wollen und Rechtsvor- schlag erhoben. Die Vorinstanz habe von ihm eine
Vorauszahlung der Gerichtskos- ten verlangt. Diese Gerichtskosten müsse jedoch der
Kanton übernehmen, weil er nachweislich keine Mittel dazu habe. Alle Dokumente, die das



beweisen würden, habe er der Vorinstanz und dem Bezirksgericht Zürich übergeben. Mit
seiner Ver- fügung verhindere die Vorinstanz einen gerichtlichen Prozess und das könne er
als Geschädigter nicht akzeptieren. Die Gerichte hätten aufgrund von Gesetzen und Fakten
zu entscheiden; seine Forderung müsse gerichtlich bearbeitet werden und nicht durch die
Gerichte verhindert werden (Urk. 11). d) Das vom Kläger für das vorinstanzliche
Schlichtungsverfahren gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wurde vom
Bezirksgericht Zürich mit Urteil vom 5. Juni 2020 abgewiesen (Urk. 6). Damit kann keine
Rede davon sein, dass der Staat die vorinstanzlichen Kosten zu übernehmen hätte, und die
Vorinstanz hat vom Kläger zu Recht einen Gerichtskostenvorschuss eingefordert (vgl. Art.
98 ZPO i.V.m. § 3 der Gerichtsgebührenverordnung). Nachdem der Kläger diesen auch in-
nert Nachfrist nicht geleistet hat, ist die Vorinstanz sodann ebenfalls zu Recht auf das
Schlichtungsgesuch bzw. die Klage nicht eingetreten (Art. 101 Abs. 3 ZPO), wie sie dies
zuvor angedroht hatte (Urk. 3 und Urk. 7, je Dispositiv-Ziffer 1). Die Vo- rinstanz hat
damit, wie vom Kläger verlangt, aufgrund des Gesetzes entschieden. e) Nach dem Gesagten
erweist sich die Beschwerde des Klägers als unbe- gründet. Sie ist demgemäss abzuweisen.
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E. 4
a) Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert rund Fr. 260 Mio. (vgl. das in Urk.
12 wiedergegebene Rechtsbegehren). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in
Anwendung von § 3 Abs. 1 und § 12 der Gerichtsgebühren- verordnung auf Fr. 800.--
festzusetzen. b) Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem
Kläger aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c) Der Kläger hat für das Beschwerdeverfahren
kein Gesuch um unentgelt- liche Rechtspflege gestellt (Urk. 11). Ein solches wäre
allerdings ohnehin abzuwei- sen gewesen, denn ein Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege setzt neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass die Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheinen (Art. 117 lit. b ZPO), und die Beschwerde ist als aussichtslos
anzusehen (vgl. vor- stehende Erwägungen). d) Für das Beschwerdeverfahren sind keine
Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Kläger zufolge seines Unterliegens, dem
Beklagten mangels rele- vanter Umtriebe (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird
erkannt:
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